ALLES KLAR BEIM THEMA „ELEKTROGERÄTE“? 
MIT DIESEM QUIZ ERFAHREN SIE ES!
Elektrogeräte gehören zum beruflichen Alltag einfach dazu. Ihre Kollegen im Büro arbeiten mit PCs, Druckern, Kopiergeräten & Co. oder hantieren in der Werkstatt, in der Produktion oder auf der Baustelle mit Messgeräten und Werkzeugen. Da blenden wir schnell die Risiken aus, die von jedem Elektrogerät ausgehen. Prüfen Sie mit diesem Quiz, ob bei Ihren Teilnehmern das notwendige Sicherheitsbewusstsein vorhanden ist.
Bei den Fragen handelt es sich um Multiple-Choice-Fragen. Es kann eine oder mehrere richtige Antworten geben, es können aber auch alle Antworten falsch sein.
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1. Frage: Darf ich meine Kaffeemaschine oder
mein Radio mit ins Unternehmen bringen und dort
betreiben? Welche Aussagen dazu sind korrekt?

® Ja, auf jeden Fall, das Gerét ist mein Eigentum und ich kann es
nutzen, wo und wie ich mdchte.

® Ich darf es nutzen, muss dem Arbeitgeber allerdings die Strom-
kosten ersetzen.

@ Ich darf es nur nutzen, wenn der Arbeitgeber es nicht untersagt
hat und das Gerat regelmaBig gepriift und das Priifergebnis
dokumentiert wird.

® Es gibt ein generelles Verbot fiir die Verwendung von privaten
Elektrogeraten in einem Unternehmen.

2. Frage: Darf ich mein Smartphone an meinem
Arbeitsplatz aufladen?

® Ja, wenn ich ein firmeneigenes und gepriiftes Ladegerat nutze.

® Es ist nur erlaubt, wenn das Smartphone fast entladen ist und ich
einen wichtigen Anruf erwarte.

©@ Ohne eine explizite Erlaubnis kann das Aufladen des Smart-
phones als Stromdiebstahl gewertet werden und eine Abmah-
nung zur Folge haben.

©@ Nutze ich das Smartphone auch beruflich, gilt es als Arbeitsmittel
und darf geladen werden, allerdings nur mit einem regelmaBig
iiberpriiften intakten Ladegerat.

3. Frage: Diirfen Leuchtmittel im Unternehmen von
jedem Kollegen ausgetauscht werden?

® Ja, denn das Austauschen von Leuchtmitteln gehért zu den all-
gemeinen alltaglichen Routinearbeiten.

@ Wenn fiir den Austausch des Leuchtmittels das Offnen des Elekt-
rogerates notwendig ist, darf dies nur eine Elektrofachkraft tun.

® Leuchtmittel austauschen darf nur der befahigte Leuchtmittel-
austauschberechtigte (bLmA).

© Elektrotechnische Laien diirfen Leuchtmittel nur dann austau-
schen, wenn die Leistung kleiner als 200 W und die Spannung
weniger als 250V betragt.

4. Frage: Welche Aussage iiber den Betrieb
von Elektrokleingeraten mit Akkuversorgung

(bis max. 48 V) ist korrekt?

& Akkugerate miissen grundséatzlich nicht gepriift werden, weil sie
keine Gefahr darstellen.

© Bei derartigen Akkugeraten ist die Gefahr eines Stromschlags
nicht gegeben.

@ Es gibt hochleistungsfahige Elektrogerate mit Akkubetrieb, die
teilweise enorme Krafte und somit auch ein erhebliches Gefahr-
dungspotenzial erzeugen kénnen.

©@ Auch bei einem Akkugerat kann es zu einem Kurzschluss und
einer damit verbundenen Brandgefahr kommen.

© Akkugerate kdnnen bei einem Defekt nicht einfach vom Netz ge-
trennt werden und weisen somit ein ganz spezifische Gefahren-
potenzial auf.

5. Frage: Welche Aussagen gelten zum Einsatz von
Elektrogerdten im Homeoffice?

® Da ein Homeoffice zu den Privatraumen des Kollegen gehort, liegt
die alleinige Verantwortung beim Arbeitnehmer.

® Die im Homeoffice eingesetzten Elektrogerate unterliegen einer
Priifpflicht durch den Arbeitgeber. Diese Priifungen sollten mdg-
lichst ohne Vorankiindigung erfolgen. Der Arbeitgeber kann sich aus
diesem Grund jederzeit Zutritt zu den Raumlichkeiten verschaffen.

®@ Auch fiir den einwandfreien Zustand der Elektrogerdte im
Homeoffice ist der Arbeitgeber verantwortlich. Er muss zusam-
men mit dem Arbeitnehmer festlegen, wie die regelmaBigen Prii-
fungen durchgefiihrt werden konnen (z. B. durch Verbringen der
Gerdte ins Unternehmen).

6. Frage: Was ist zu tun, wenn man an einem
Elektrogerat den abgebildeten Zustand bemerkt?

® Wenn das Gerat noch problemlos lauft, kann es auch weiter ge-
nutzt werden.

© Das Gerét darf auf keinen Fall in Betrieb genommen und auch
nicht mit dem Netz verbunden werden. Der Schaden ist dem Ver-
antwortlichen sofort zu melden.

& Der Schaden sieht schlimmer aus, als er ist, denn die Adern sind
nicht beschadigt. Es reicht, die Stelle mehrmals mit Isolierband zu
umwickeln.

7. Frage: Was besagt die folgende Kennzeichnung

an einem Gerat mit Elektromotor: ,,Nennbetriebsart
$3,40 % ED“?

@ Das Gerat ist nur fiir den Kurzzeitbetrieb geeignet. Nach 4 Mi-

nuten Einsatz (40 % von 10 Minuten) muss eine Wartezeit von
6 Minuten eingehalten werden.

® S3 ist die Bezeichnung fiir die Stéranfalligkeit: 40 % aller Gerate
fallen nach 10 Minuten aus.
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Bei derartigen Akkugerdten ist die Gefahr eines Strom-
schlags nicht gegeben.

Es gibt hochleistungsfahige Elektrogerdte mit Akkubetrieb,
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mein Radio mit ins Unternehmen bringen und dort
betreiben? Welche Aussagen dazu sind korrekt?

Ja, auf jeden Fall, das Gerat ist mein Eigentum und ich kann
es nutzen, wo und wie ich mochte.

Ich darf es nutzen, muss dem Arbeitgeber allerdings die
Stromkosten ersetzen.

Ich darf es nur nutzen, wenn der Arbeitgeber es nicht unter-
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Da ein Homeoffice zu den Privatrdumen des Kollegen gehort,
liegt die alleinige Verantwortung beim Arbeitnehmer.

Es gibt ein generelles Verbot fiir die Verwendung von priva-
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2. Frage: Darf ich mein Smartphone an meinem
Arbeitsplatz aufladen?

Ja, wenn ich ein firmeneigenes und gepriiftes Ladegerat
nutze.

Es ist nur erlaubt, wenn das Smartphone fast entladen ist
und ich einen wichtigen Anruf erwarte.

Ohne eine explizite Erlaubnis kann das Aufladen des Smart-
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Raumlichkeiten verschaffen.
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Verbringen der Gerate ins Unternehmen).

Nutze ich das Smartphone auch beruflich, gilt es als Arbeits-
mittel und darf geladen werden, allerdings nur mit einem
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Elektrogerat den abgebildeten Zustand bemerkt?

Wenn das Gerat noch problemlos lauft, kann es auch weiter
genutzt werden.

3. Frage: Diirfen Leuchtmittel im Unternehmen von
jedem Kollegen ausgetauscht werden?

Ja, denn das Austauschen von Leuchtmitteln gehért zu den
allgemeinen alltadglichen Routinearbeiten.

Wenn fiir den Austausch des Leuchtmittels das Offnen des
Elektrogeradtes notwendig ist, darf dies nur eine Elektro-
fachkraft tun.

Leuchtmittel austauschen darf nur der befdhigte Leuchtmit-
telaustauschberechtigte (bLmA).

Das Gerat darf auf keinen Fall in Betrieb genommen und auch
nicht mit dem Netz verbunden werden. Der Schaden ist dem
Verantwortlichen sofort zu melden.

Der Schaden sieht schlimmer aus, als er ist, denn die Adern
sind nicht beschadigt. Es reicht, die Stelle mehrmals mit
Isolierband zu umwickeln.

Elektrotechnische Laien diirfen Leuchtmittel nur dann aus-
tauschen, wenn die Leistung kleiner als 200 W und die Span-
nung weniger als 250 V betragt.

7. Frage: Was besagt die folgende Kennzeichnung
an einem Gerat mit Elektromotor: ,Nennbetriebsart
S3,40 % ED"?

Das Gerat ist nur fiir den Kurzzeitbetrieb geeignet. Nach 4
Minuten Einsatz (40 % von 10 Minuten) muss eine Wartezeit
von 6 Minuten eingehalten werden.

S3 ist die Bezeichnung fiir die Stéranfélligkeit: 40 % aller
Gerate fallen nach 10 Minuten aus.

4. Frage: Welche Aussage iiber den Betrieb
von Elektrokleingeraten mit Akkuversorgung
(bis max. 48 V) ist korrekt?

Akkugerate missen grundsatzlich nicht geprift werden, weil
sie keine Gefahr darstellen.
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